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ches i ni obigen Artikel 5 bestimmt ist, beitragen. Es
soll auf die besagten Eigenthümer nach der in den obi-
gen Artikeln 4 und 5 erwähnten Abschätzungs-Tabelle
vertheilt, die Beiträge jedoch dermaßen in runden
Summen festgesetzt werden, daß der mindeste Bruch
50 Franken betragen soll.

0. Die Verrheilungsr Rollen der obenerwähnten
außerordentlichen Steuer und des Anlehns, sollen
von dem Maire gefertigt, und von dem Präfekten des

Departements, welcher sie exekutorisch machen soll,
abgeschlossen werden.

Die Zahlungsfristen der besagten Steuer - und An
lehne-Beiträge sollen, je nachdem das Bedürfniß es
erheischt, durch Unsern Minister des Innern festge
setzt werden. t '

io. Diese Beiträge sollen in die Kasse des Munizi-
palrEinnehmers abgeliefert werden, welcher Quittun-
gemdarüber auszustellen hat. Im Fall die Zahlungen
verzögert werden sollten, wird zur Erhebung derselben
durch die für die Erhebung der direkten Steuern vor
geschriebene Art geschritten werden.

u. Sobald die zum Anlehn beitragenden Personen
durch die Quittungen des Munizipal-Einnehmers, die
Ablieferung ihres Beitrags belegt haben, wird der
Maire von Kassel ihnen Obligationen ausstellen, wel
che von ihm unterzeichnet, und von dem Präfekten vi-

sirt werden sollen. Diese Obligationen sollen für den
Inhaber zahlbar seyn, und in runden Summen von
50 bis 5^0 Franken ausgegeben werden.

i2. Um die Unterhaltungskosten der Kaserne, die
Bezahlung der auf 5 Prozent bestimmten Interessen
des Anlehne von 450,000 Franken, so wie auch die
allmahlige Tilgung der Kapitalschuld zu sichern, soll
vom Jahr 1312 an ein Artikel von 100,000 Franken

zum Budjet der Stadt-Kassel hinzugefügt werden.
iZ. Die Nummern der jährlich einzulösenden Obli

gationen sollen durch'ö Loos bestimmt werden.
14. Sobald eine Summe von L00/020 Franken auf

Rechnung der außerordentlichen Steuer, in die Kasse
des MunizivalrEinnehmers abgeliefert seyn wird, soll
die Garnison von Kassel auf die Hälfte herabgesetzt
werden.

Sobald die Kaserne vollendet seyn wrrd, sott kein
Offizier, Unteroffizier oder Soldat mehr bei den Ein
wohnern von Kassel cinquartirt werden.

15 . Unsre Minister sind ein jeder, in so weit es ihn

angehet, mit der Vollziehung des gegenwärtigen De
kretes beauftragt.

Gegeben in Unserem königlichen Pallaste zu Kassel,
den igten Februar I8rf, im fünften Jahre Unserer
Regierung. Unterschrieben, . . . .

* * *

In Gcfolg der im vorstehenden königlichen Dekret
enthaltenen Bestimmungen,, und in Gemäßheit der
von Sr. Exzellenz dem.Herrn Minister des Innern
angeordneten Einzahlungs? Termine der für dieses
Jahr zu entrichtenden außerordentlichen Kontributions-
Beträge, welchem nach die hiesigen Haus-Eigenthümer,

Behufs des Kasernen-Baues am i5ten April d. I.
4 Zehntel der bestimmten j|- Prozent, oder t6 Ggr.
von jedem 100 Thaler des abgeschätzten Ha»s Werrhs,
so wie am istcnJulius unv isttnAugust d.I gZehn-
tel oder 12 Ggr. von ioo Thaler zur Kämmerei- Kasse

bezahlen sollen, werden nunmehro sämmtliche Privat-
Haus-Eigenthümer hiesiger Stadt von dieser Bestim
mung Sr. Exzellenz des Herrn Ministers des Innern
nicht allein hierdurch benachrichtiget, sondern zugleich
auch aufgefordert, diejenigen Komributions-Betrage,
welche solchemnach von ihnen einzuzahlen sind, und
jedem derselben durch besondere angefertigte Noten
 werden bekannt gemacht werden, in denen vorcrmelr
deten Terminen an Herrn Stadt - Kämmerer Eßküche,

wohnhaft in der Holländischen Straße m Nr. 567.
ganz ohnfehlbar abzuliefern.

Kassel den 2/sten März 'gn.
Der Maire der Residenz,

Freiherr v. Canstein.

Prafekturverfügnngen und Bekannt-
machungen andercr vffent lichen

Behürden:
OR DONNANCE

relative à la Police de la Foire de

Pâques 1811-
Le Préfet de Police,

Vu les Ordonnances et Réglements de Police non

abrogés, le Décret royal du 27 janvier igog sur la
police de Cassel, la Loi du 16 Août suivant, l’Or

donnance de police relative à la foire de Pâques
1809, l’Arrête de 8. E. le Ministre de l’Intérieur

du 17 Août 1809, et le Tarif approuvé par SaMa-
jeste, le 25 Mars de l’année passés.

Ordonne:

Art. 1. Aucun Marchand forain ne pourra être

inscrit sur la liste de la Foire, s’il ne justifie à

l’Agent préposé pour ladite inscription , d’une carte
de sûreté délivrée à la Préfecture de Police, et s’il

n’est muni d’une patente Westphalienne délivrée
en i8ll.

Art. 2. Les Physiciens, Mécaniciens, Jongleurs,
Joueurs de gobelets, Danseurs de corde, Musi
ciens et toutes autres personnes qui, par leurs'

tours d’adresse, talents, ou spectacles ambulants,
 amusent le public, sont tenus de se présenter à la

Préfecture de Police, afin d’obtenir une permission.
Ces permissions se délivreront tous les jours, à
dater d’aujourd’hui: le matin, de dix à onze heu

res, et l’après-midi, de deux à cinq heures.
Art. 3. Tous délits ou contraventions qui au

 raient lieu, soit dans les bâtiments, soit dans les
rues et places de la Foire, seront poursuivis à la

diligence des Commissaires de police, conformé
 ment à la Loi du 16 Août de la même année, et
aux. Réglements non abrogés.


